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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat im März 2017 über die  
Realteilung von Mitunternehmerschaften und dem Aus
scheiden einzelner Gesellschafter aus einer Personen
gesellschaft gegen Sachwertabfindung zugunsten der 
Steuer pflichtigen entschieden.

Wenn eine steuerliche Mitunternehmerschaft im Fami
lienverbund oder zwischen Fremden, wie zum Beispiel 
eine GbR oder KG, aufgelöst wird, sieht das Gesetz eine 
steuerneutrale Realteilung vor. Diese lag bisher, auch aus 
Sicht der Finanzverwaltung, grundsätzlich immer dann 
vor, wenn die steuerliche Mitunternehmerschaft aufge
löst wurde, am Markt nicht mehr existent war und alle  
Wirtschaftsgüter auf die Gesellschafter verteilt wurden. 
Dieser Vorgang war auch in der Vergangenheit grund
sätzlich steuerfrei. Nur in den Fällen, in denen einer 

der Gesellschafter mehr Werte erhält als der oder die  
andere/n und insoweit einen finanziellen Ausgleich  
leistet, ist dieser sogenannte Spitzenausgleich bei dem 
Empfänger der Zahlung steuerpflichtig und führt bei 
dem leistenden Gesellschafter zu Anschaffungskosten. 

Die Finanzverwaltung hat in der Vergangenheit die 
Anwendung der Grundsätze der erfolgsneu tralen Real
teilung abgelehnt, wenn der Betrieb der Mitunterneh
merschaft nicht beendet und aufgelöst wurde, sondern le
diglich ein oder mehrere Gesellschafter ausscheiden und 
dafür eine Sachwertabfindung erhalten. Die Finanzver
waltung ging insoweit stets von einer steuerpflichtigen 
Aufgabe des Mitunternehmeranteils aus. Der BFH hatte  
bereits im Jahr 2016 entschieden, dass diese restrik
tive Auffassung der Finanzverwaltung nicht zutreffend 
ist, wenn ein Mitunternehmer aus einer ansonsten 

Realteilung von Personengesellschaften
Neue steuerliche Rechtsprechung erleichtert das Ausscheiden aus einer Gesellschaft

Beispiel: Vater V und Sohn S haben vor Jahren eine 
landwirtschaftliche GbR gegründet. V hat die Hofstelle  
und die Ackerflächen seines bisherigen Einzelunter
nehmens zur Nutzung als sogenanntes Sonderbetriebs
vermögen zur Verfügung gestellt. Das lebende und  
tote Inventar hatte er als gesamthänderisch gebunde
nes Eigentum in die GbR eingebracht. 

Nunmehr möchte V aus Altergründen aus dem Be
trieb ausscheiden und die Gesellschaft soll aufgelöst 
werden. Geplant ist, dass V seinen Anteil am gesamt
händerisch gebundenen Vermögen, das heißt, seinen 
quotalen Anteil am Inventar, Tiervermögen, Feldin
ventar und sonstigen Umlaufvermögen und Verbind
lichkeiten auf S überträgt. Seine Hofstelle und Acker
flächen möchte V jedoch noch im Eigentum behalten 
und lediglich an S verpachten, der den Betrieb im Übri
gen zukünftig als Einzelunternehmen fortführen wird. 

Die Finanzverwaltung geht bisher davon aus, dass in 
diesem Beispielsfall keine steuerneutrale Realteilung  

vorliegt, da der landwirtschaftliche Betrieb als Einheit 
fortgeführt wird. Die Finanzverwaltung lässt aber zu, 
dass der Vater hinsichtlich seines zurückerhaltenen Be
triebes die Buchwerte fortführen darf und die Pacht
einnahmen weiterhin als landwirtschaftliche Einkünf
te versteuern kann. Bei der Überlassung des Anteils 
am Gesamthandsvermögen geht die Finanzverwal
tung jedoch bisher von einer teilentgeltlichen Über
tragung aus, soweit im Gesamthandsvermögen auch 
Verbindlichkeiten vorhanden sind, die der Sohn als  
Gegenleistung zu übernehmen hat. Ob und inwieweit 
dies zu steuerlichen Belastungen führt, hängt unter  
anderem von der Höhe der stillen Reserven und dem 
Verhältnis von Schulden zum Verkehrswert des über
gebenen Vermögens ab. 

Nach der jüngsten BFHRechtsprechung kann 
im Beispielfall eine steuerneutrale Realteilung ange
nommen werden, sodass keinerlei steuerliche Konse
quenzen aus dem Vorgang entstehen.
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Dr. Willi Cordts

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Würfel sind gefallen – Deutschland hat einen 
neuen Bundestag gewählt. Damit beginnt wieder 
eine neue Legislaturperiode, in der unser Gesetz
geber neue Chancen erhält, notwendige und sinn

volle Entwicklungen voran
zutreiben. Welchen Umfang 
werden dabei Maßnahmen 
einnehmen, die den Wirt
schaftsstandort Deutschland 
nachhaltig stärken?

Die Unternehmer verfolg
ten die Wahlergebnisse ge
spannt. Zu viele von ihnen ha
ben in den vergangenen Jahren 
den Eindruck gewonnen, dass 
die große Koalition nach dem 
Prinzip des kleinsten gemein

samen Nenners zu wenig bewegt hat. Nun ist zu hof
fen, dass die zukünftige Regierung den Mut und die 
Kraft hat, lange überfällige Maßnahmen umzuset
zen: Zum Beispiel den konsequenten flächendecken
den Breitbandausbau – deutschlandweit und ohne 
bevölkerungsschwächere Regionen zu vernachläs
sigen. Andernfalls werden Unternehmen im ländli
chen Raum, die ihren Mitarbeitern als elektronische 
Arbeitsmittel nur Internet im Schneckentempo an
bieten können, abgehängt – und die Menschen in den 
unterversorgten Gebieten ebenfalls. Unternehmer  
können aus eigener Kraft vieles bewältigen, aber  
gerade diesen Strukturmangel nicht. 

Immer wichtiger für die Unternehmen wird auch 
eine flächendeckende, zuverlässige Kinderbetreuung. 
Nicht jeder Betrieb kann diese für seine Mitarbeiter 
selbst anbieten. Ein verlässliches Angebot zur Ganz
tagskinderbetreuung gehört daher ebenso zu den 
Forderungen an die neue Bundesregierung, wie die 
Zusammenführung der unterschiedlichen Bildungs
systeme der Bundesländer. Bereits heute ist die Situa
tion auf den Arbeitsmärkten angespannt. Um den ab
sehbaren demografischen Entwicklungen begegnen zu 
können, benötigen die Unternehmen verstärkte Unter
stützung in der Aus und Weiterbildung, wenn Mitar
beiter flexibler eingesetzt werden sollen.

Es ist auch zu hoffen, dass die neue Bundesregie
rung längst überfällige steuerliche Entlastungen des 
Mittelstandes durchsetzen wird. Lange genug hat die 
kalte Progression Durchschnittsverdiener kontinu
ierlich Richtung Spitzensteuersätze gedrückt und mit  
hohen Abgaben belastet. 

Die Wunschliste der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen an die neue Bundesregierung beinhal
tet noch viele weitere Punkte. Der Staat ist nun gefor
dert, ihnen dringend notwendige Infrastrukturmaß
nahmen und verlässliche Rahmenbedingungen zur 
Verfügung zu stellen, sodass sie ihre Aufgaben eigen
verantwortlich mit unternehmerischem Engagement 
erfüllen können. 

Ihr

fortbestehenden Mitunternehmerschaft ausscheidet und 
dafür als Abfindung einen Teilbetrieb erhält. Dieser Fall 
dürfte jedoch relativ selten vorliegen, denn ein Teilbe
trieb setzt einen mit gewisser Selbständigkeit ausgestat
teten, organisch geschlossenen Teil des Gesamtbetriebes 
voraus, der für sich betrachtet alle Merkmale eines Be
triebs im Sinne des Einkommensteuergesetzes aufweist 
und alleine lebensfähig ist. Im gewerblichen Bereich kön
nen dies zum Beispiel Filialbetriebe oder selbstständige, 
räumlich getrennte Betriebsstätten sein. In der Land
wirtschaft sind Teilbetriebe nur in Ausnahmefällen zu 
finden, zum Beispiel sind Forstflächen regelmäßig als ei
genständige Teilbetriebe zu würdigen. 

Umso erfreulicher ist, dass der BFH in zwei aktu ellen 
Urteilen entschieden hat, dass eine steuer neutrale Re
alteilung auch dann vorliegt, wenn aus einer ansons
ten fortbestehenden Mitunternehmerschaft beziehungs
weise einem fortbestehenden Betrieb lediglich ein oder 

mehrere Gesellschafter ausscheiden und mit Einzelwirt
schaftsgütern abgefunden werden. 

Die Finanzverwaltung hat sich bisher noch nicht  
dazu geäußert, ob sie die aktuelle höchstrichterliche 
Rechtsprechung allgemein in allen Fällen anwenden 
wird. Die aktuellen Urteile sind bisher weder im Bun
dessteuerblatt veröffentlicht, noch hat das Bundes
finanzministerium bisher eine Stellungnahme zu der 
Rechtsfrage bekannt gegeben. Die Reaktion der Finanz
verwaltung bleibt daher abzuwarten. Sollten Sie aktuell 
eine Auflösung einer Mitunternehmerschaft in der oben 
dargestellten Art und Weise planen, sollte daher vorsorg
lich entweder eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt 
eingeholt oder über alternative Gestaltungen nachgedacht 
werden. Ihre Bezirksstelle steht Ihnen für entsprechende 
steuer liche Gestaltungsberatungen zur Verfügung.

 Fortsetzung von Seite 1

Bisher waren Wertzuwächse von Fondsanteilen im 
steuer lichen Privatvermögen, die vor Einführung der Ab
geltungssteuer im Jahr 2009 erworben wurden, von der 
Besteuerung ausgenommen. Mit Inkrafttreten der Invest
mentsteuerreform zum 1. Januar 2018 fällt dieser Bestands
schutz teilweise weg.

Kursveränderungen bis Ende 2017 bei Fonds im steuer
lichen Privatvermögen, die vor 2009 angeschafft worden 
sind, bleiben auch nach Inkrafttreten der Investment
steuerreform zukünftig weiterhin steuerfrei. Allerdings 
sind ab 2018 entstehende Kursveränderungen bei einer 
zukünftigen Veräußerung oder anderweitigen Gewinn
realisierung steuerpflichtig, soweit ein speziell einge
führter Freibetrag von 100.000 Euro überschritten wird. 
Um dieses kompliziert klingende Ergebnis zu erreichen, 
wurde mit der Investmentsteuerreform folgende Rege
lung eingeführt: 

Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 gelten alle Anteile  
an Investmentfonds im steuerlichen Privatvermögen, 
die vor 2009 angeschafft wurden, als fiktiv veräußert 
und mit Beginn des 1. Januar 2018 fiktiv wieder ange
schafft. Der fiktive Veräußerungsgewinn beziehungs
weise verlust auf den 31. Dezember 2017 unterliegt nicht 
der Besteuerung – auch nicht bei einer Veräußerung von 
Fondsanteilen in der Zukunft. Wertsteigerungen, die zu
künftig zwischen dem fiktiven Anschaffungszeitpunkt  

1. Januar 2018 und der tatsächlichen Veräußerung entste
hen, unterliegen allerdings bei einem späteren Verkauf 
grundsätzlich der Abgeltungssteuer. Der Gesetzgeber 
hat jedoch für Veräußerungsgewinne von Fondsantei
len, die bereits Ende 2008 zum steuerlichen Privatver
mögen gehörten, einen speziellen Freibetrag in Höhe von 
100.000 Euro eingeführt. 
Beispiel: A hat vor dem 1. Januar 2009 für 100.000 Euro  
Fondsanteile im steuerlichen Privatvermögen erwor
ben, die auf den 31.12.2017 einen Wert von 170.000 Eu
ro haben. Zu diesem Wert gelten die Fondsanteile fiktiv 
am 31.12.2017 als veräußert und zum 1.1.2018 als ange
schafft. A veräußert die Fondsanteile im Jahr 2022 ins
gesamt für 290.000 Euro. 

Die Wertsteigerung bis zum fiktiven Anschaffungs
zeitpunkt 1.1.2018 in Höhe von 70.000 Euro ist weiterhin 
bestandsgeschützt und der Veräußerungsgewinn in 2022 
insoweit steuerfrei. Die Wertsteigerung zwischen dem 
1.1.2018 und der tatsächlichen Veräußerung im Jahr 2022 
in Höhe von 120.000 Euro ist dagegen grundsätzlich 
zu versteuern. Wenn der besondere Freibetrag von 
100.000 Euro noch nicht durch andere steuerpflichtige 
Veräußerungsgewinne ganz oder teilweise aufgebraucht 
ist, sind nach Abzug des Freibetrages 20.000  Euro  
mit der 25prozentigen Abgeltungsteuer zuzüglich So
lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer  
zu versteuern.  

Gewinne aus Fondsanteilen
Bestandsschutz für Veräußerungsgewinne aus Altanteilen fällt ab 2018 teilweise weg
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Für Zuwendungen an politische Parteien und unabhän
gige Wählervereinigungen ermäßigt sich die Einkommen
steuer um 50 Prozent dieser Zuwendungen, höchstens je 
politische Partei oder Wählervereinigung um 825 Euro. 
Bei Zusammenveranlagung von Ehegatten verdoppelt sich 
dieser Höchstbetrag auf 1.650 Euro. 

Mitgliedsbeiträge und Spenden, die über den für die 
Steuerermäßigung geltenden Zuwendungshöchstbe
trag von jährlich 1.650 Euro beziehungsweise bei Zu
sammenveranlagung von Ehegatten 3.300 Euro hinaus
gehen, sind als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn sie 
laut Einkommensteuergesetz „an politische Parteien im 
Sinne des Paragraph 2 des Parteiengesetzes“ erfolgen. 

Mit Urteil aus März 2017 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) als höchstes deutsches Steuergericht entschieden,  
dass Mitgliedsbeiträge und Spenden an kommunale  
Wählervereinigungen nicht als Sonderausgaben abzugs
fähig sind, da kommunale Wählervereinigungen keine  
politischen Parteien im Sinne des Paragraph  2 des 
Partei engesetzes sind. Der BFH setzt sich in seiner Ent
scheidung auch mit der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichtes auseinander. Er hält danach die 
Nichtabziehbarkeit der Spenden und Beiträge an kom
munale Wählervereinigungen als Sonderausgaben für 
verfassungsrechtlich unbedenklich. 

Die aktuelle Rechtsprechung des BFH zur Nichtabzieh
barkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spenden an Wähler
vereinigungen als Sonderausgaben ändert nichts an der 
Anwendbarkeit der 50prozentigen Steuerermäßigung 
für Zuwendungen an unabhängige Wählervereinigungen 
bis zu den oben genannten Zuwendungshöchstbeträgen 
von 1.650 Euro bei Einzelveranlagung beziehungsweise 
3.300 Euro bei Zusammenveranlagung. 

BFH entscheidet
Kein Sonderausgabenabzug für Zahlungen  
an Wählervereinigungen

Das Finanzgericht Münster (FG) hat mit Urteil aus  
April  2017 entschieden, dass bei einem freiwilligen 
Landtauschverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz  
(FlurbG) keine Buchgewinne entstehen, die bei den  
beteiligten Landwirten zu steuerpflichtigen Einkünften  
aus Land und Forstwirtschaft führen.

In Fällen einer gesetzlich angeordneten Flurbereini
gung, wie zum Beispiel einem behördlichen Flurberei
nigungsverfahren, entstehen keine steuerpflichtigen Ge
winne. Die eingetauschten Flächen werden als Surrogat 
der hingegebenen Flächen angesehen und mit ihren bis
herigen Buchwerten fortgeführt. Lediglich Zahlungen 
von Mehr beziehungsweise Minderabfindungen füh
ren zu Anschaffungskosten beziehungsweise Veräuße
rungsgewinnen. Die Finanzverwaltung vertritt bisher 
den Standpunkt, dass in den Fällen eines freiwilligen 
Landtauschverfahrens nach dem FlurbG diese Grund
sätze nicht gelten. 

Dagegen hat sich das FG ausgesprochen und entschie
den, dass die Buchgewinne aus dem freiwilligen Land
tausch nicht Bestandteil der land und forstwirtschaft

lichen Einkünfte sind. Die Richter führen in dem Urteil 
aus, dass auch bei einem freiwilligen Landtauschverfah
ren nach dem FlurbG ein gesetzlich geregeltes, auf An
ordnung der Flurbereinigungsbehörde durchgeführtes 
Grundstücks tauschverfahren erfolgt. Damit sollen die 
Produktions und Arbeitsbedingungen in der Land und 
Forstwirtschaft verbessert und die allgemeine Landes
kultur und entwicklung gefördert werden. Auch die
ses Verfahren wird vom Grundsatz der wertgleichen 
Abfindung beherrscht. Sie erfolgt grundsätzlich als 
Landabfindung, lediglich unvermeidbare Mehr oder  
Minderausweisung von Land sind nach dem FlurbG in 
Geld auszugleichen. Somit sind der eingebrachte Grund
besitz und der als Abfindung erlangte Grundbesitz als 
wirtschaftlich identisch zu betrachten, wenn ihr Wert 
gleich ist. Den beteiligten Tauschpartnern wird bei die
ser Betrachtungsweise ihr Eigentum nicht genommen, 
sondern bleibt ihnen in veränderter Gestalt nach Maß
gabe des Surrogations gedankens erhalten. 

Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. Land & Wirtschaft 
wird über die Rechtsentwicklung weiter berichten. 

Grundstückstausch
Keine Steuern bei freiwilligem Landtausch nach dem Flurbereinigungsgesetz

Umsatzsteuer gegen einen leistenden Subunternehmer in 
der Baubranche kann nur dann festgesetzt werden, wenn 
ihm ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 
entstandenen Umsatzsteuer gegen den Bauträger als Leis
tungsempfänger zusteht. So entschied der Bundesfinanz
hof (BFH) mit Urteil aus Februar 2017 in einem typischen 
Bauträgerfall.

Die Umsatzbesteuerung von Bauleistungen ist oft-
mals komplex: Erbringt ein Subunternehmer Leis-
tungen für einen Bauträger, kann aufgrund einer  
steuerlichen Sonderregelung der Bauträger als 
Leis tungsempfänger die Umsatzsteuer schulden. 
Der BFH hatte bereits mit einer Entscheidung aus  
August 2013 diese Regelung der Finanzverwaltung 
eingeengt. Aufgrund seiner Rechtsprechung änderte 

sich das Umsatzsteuergesetz für die Zukunft, und für 
Altfälle wurde eine Übergangsregelung geschaffen.  
Demnach ist eine gegen den Subunternehmer wir-
kende Steuerfestsetzung zu ändern, wenn der Bau-
träger die Erstattung der Steuer fordert und beide 
davon ausgegangen waren, dass der Bauträger als 
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer auf die vom 
Subunternehmer erbrachte Leistung schuldet. 

In dem aktuellen Streitfall erbrachte die Kläge-
rin, eine GmbH, Maurerarbeiten gegenüber einer 
Bauträger-GmbH. Vom Bauträger als steuerpflich-
tigen Leistungsempfänger forderte das Finanzamt 
entsprechend der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift die Umsatzsteuer ein. Auf der Grundlage 
der BFH-Entscheidung aus Februar 2014 beantragte 
die Bauträger-GmbH jedoch die Erstattung der Um-
satzsteuer, die sie in der Annahme entrichtet hatte,  
Steuerschuldnerin zu sein. Das Finanzamt setzte 
daraufhin die Umsatzsteuer gegenüber dem Sub-
unternehmer fest. Hiergegen berief sich die Maurer- 
GmbH auf die von der Finanzverwaltung angewen-
dete Verwaltungsvorschrift. Das Finanzgericht (FG) 
billigte die Umsatzsteuerfestsetzung gegenüber der 
Subunternehmerin, verpflichtete das Finanzamt aber 
gleichwohl dazu, das Angebot der Klägerin auf Ab-
tretung ihres Umsatzsteueranspruchs gegen die Bau-
träger-GmbH anzunehmen. 

Der BFH bestätigte mit seinem aktuellen Urteil 
diese Entscheidung. Damit die Umsatzsteuer gegen  
den leistenden Subunternehmer anders festgesetzt 
werden kann, ist es notwendig, dass dieser einen 
Anspruch auf Umsatzsteuerzahlung gegen den Bau-
träger als Leistungsempfänger hat, den er an das  
Finanzamt abtreten kann. Auf diese Weise wird der 
Subunternehmer vollständig von der Umsatzsteuer  
auf seine Leistungen entlastet und so gestellt, als 
wäre alles von vornherein richtig beurteilt worden. 

Die aktuelle BFH-Rechtsprechung ist aus Sicht 
der Subunternehmer in den klassischen Bauträger-
fällen sehr zu begrüßen, da hierdurch die Subunter-
nehmer vollständig von einer Umsatzsteuerzahlung 
entlastet werden und so wieder in den Schutzbe-
reich der ursprünglich bestehenden Verwaltungs-
vorschrift fallen. 

Entlastung für Subunternehmer in der Baubranche
Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer bei Bauleistungen
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Was ist zu beachten, wenn ein Tierarzt aus Dänemark oder 
ein Landmaschinenmechaniker aus Polen in den Betrieb 
kommt? Nachdem in den Ausgaben 4/2016 und 2/2017 
die umsatzsteuerlichen Besonderheiten bei Warenein und 

verkäufen über Landesgrenzen genauer beleuchtet wurden, 
befasst sich der dritte Teil der Serie mit der umsatzsteuerli
chen Behandlung von Dienstleistungen, die innerhalb der 
EUGrenzen erbracht werden.

Dienstleistungen in Deutschland durch 
Unternehmer aus anderen EU-Staaten

Führen Dienstleister aus anderen EULändern Arbei
ten in Deutschland aus, hängt die Frage der Umsatzbe
steuerung von der Art des Auftraggebers ab. Bei Leis
tungen für NichtUnternehmer oder Privatpersonen 
wird die Umsatzsteuer in der Regel im Land des beauf
tragten Unternehmers fällig. Erteilt hingegen ein deut
scher Landwirt, also ein Unternehmer, den Auftrag an 
den ausländischen Dienstleister, muss die Umsatzsteu
er grundsätzlich in Deutschland entrichtet werden. Be
auftragt der deutsche Landwirt beispielsweise einen dä
nischen Tierarzt, werden für dessen Tätigkeit 19 Prozent 
Umsatzsteuer in Deutschland fällig. Dasselbe gilt, wenn 
ein polnischer Landmaschinenmechaniker die Maschi
nen eines deutschen Landwirts wartet. Besteuert werden 
muss die Dienstleistung in Deutschland unabhängig da
von, ob diese in Deutschland oder Polen ausgeführt wird. 

Eine Ausnahme gilt für Lohnarbeiten, die auf dem Feld 
ausgeführt werden. Bei Bestellungs und Erntearbeiten ist 
normalerweise entscheidend, in welchem Land das entspre
chende Grundstück liegt. Beauftragt ein deutscher Land
wirt zum Beispiel einen dänischen Lohnunternehmer mit 
dem Maishäckseln auf einem Feld im Inland, ist auf die
se Leistung 19 Prozent Umsatzsteuer in Deutschland zu 
zahlen. Liegt das Maisfeld hingegen in Dänemark, wird 
die dänische Umsatzsteuer in Höhe von 25 Prozent fällig. 

Eine weitere Besonderheit bei Dienstleistern aus an
deren EUStaaten betrifft den Ablauf des Besteuerungs
verfahrens, bei dem das sogenannte ReverseCharge 
Verfahren zur Anwendung kommt. Normalerweise 
stellt der leistende Unternehmer in Deutschland eine 
Brutto rechnung mit Umsatzsteuerausweis und muss 
die Steuer an das deutsche Finanzamt abführen. Kommt 
der Dienstleister hingegen aus dem EUAusland und ist 
Umsatzsteuer in Deutschland fällig, muss der ausländi
sche Unternehmer eine Nettorechnung ohne Umsatz
steuer ausstellen. Die richtige Versteuerung ist dann Sa
che des deutschen Landwirts, der die Leistung empfängt: 
Gegenüber dem ausländischen Dienstleister muss er sich 
durch seine Umsatzsteueridentifikationsnummer als 
Unternehmer legitimieren. Und zusätzlich zur Zahlung 
der Umsatzsteuer ist er auch verpflichtet, seinem Finanz
amt eine zusammenfassende Meldung über die mit Aus
ländern getätigten Umsätze einzureichen.

Diese Regelungen gelten unabhängig davon, ob der 
deutsche Landwirt die Umsatzsteuer pauschaliert oder 
zur Regelbesteuerung optiert hat. Wie gewohnt kann sich 
der Optierer die gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer vom 
Finanzamt erstatten lassen. Der Pauschalierer bekommt 
hingegen keine Rückzahlung vom Finanzamt. Das um
satzsteuerliche Ergebnis ist damit genauso, als wäre ein 
deutscher Dienstleister mit dem Auftrag betraut worden.

Beispiel: Ein deutscher Landwirt beauftragt einen dä
nischen Lohnunternehmer mit der Maisernte im nörd
lichen SchleswigHolstein und teilt ihm seine deutsche 
Umsatzsteueridentifikationsnummer mit. Der dänische 
Lohnunternehmer stellt für die Dienstleistung eine Netto
rechnung über 1.000 Euro aus. Ist der deutsche Landwirt 
ein Optierer, meldet er in der Umsatzsteuervoranmel
dung 19 Prozent Umsatzsteuer in Höhe von 190 Euro an 
und macht gleichzeitig 190 Euro Vorsteuerabzug geltend,  
sodass keine Zahllast entsteht. 

Ist der deutsche Landwirt ein Pauschalierer, muss er 
nicht nur 1.000 Euro an den dänischen Lohnunterneh
mer zahlen, sondern zusätzlich 190 Euro an sein deut
sches Finanzamt abführen. 

Dienstleistungen durch deutsche Landwirte in 
anderen EU-Staaten

Erbringt ein deutscher Landwirt Dienstleistungen in ei
nem anderen EULand, ist es im Gegensatz zum Einkauf 
von Dienstleistungen von Bedeutung, ob der Landwirt 
Pauschalierer oder Optierer ist. Werden die Dienstleis
tungen für Privatpersonen ausgeführt, sind diese Um
sätze üblicherweise in Deutschland zu versteuern. Für ei
nen regelbesteuernden Unternehmer bedeutet dies, dass 
er eine Rechnung inklusive 19 Prozent für Dienstleistun
gen an NichtLandwirte ausstellt und die Umsatzsteuer 
an sein deutsches Finanzamt abführt. Auch Pauschalie
rer haben in diesen Fällen 19 Prozent in den Rechnun
gen auszuweisen, da die Pauschalierung mit 10,7 Prozent 
für Dienstleistungen an NichtLandwirte keine Anwen
dung findet. Pauschalierern steht jedoch auch ein antei
liger Vorsteuerabzug für diese Umsätze zu.

Werden deutsche Landwirte für Berufskollegen mit 
Umsatzsteueridentifikationsnummer in einem anderen 
EULand tätig, müssen regelbesteuernde Unternehmer 
im ReverseChargeVerfahren Nettorechnungen ohne 
Umsatzsteuer ausstellen und sie mit dem Hinweis „Steu
erschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ versehen. 
Erbringen pauschalierende Landwirte aus Deutschland 
Dienstleistungen an andere Landwirte in der EU, fallen 
diese nach Ansicht der deutschen Finanzverwaltung in 
den Anwendungsbereich der Umsatzsteuerpauschalie
rung. Die deutschen Landwirte stellen in diesen Fällen 
Bruttorechnungen mit 10,7 Prozent Umsatzsteuer aus 
und müssen keine Umsatzsteuer an den deutschen Fiskus  
abführen.  

Serie: Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Geschäften

Teil 3: Dienstleistungen innerhalb der EU

Dienstleistungen, die ein landwirtschaftlicher Erzeuger  
allein mit seiner eigenen Arbeitskraft erbringt und die zur 
landwirtschaftlichen Erzeugung beitragen, gehören zu den 
landwirtschaftlichen Umsätzen, die der umsatzsteuer
lichen Pauschalierung unterliegen. Das Finanzgericht  
Düsseldorf (FG) entschied in einem erst jetzt bekannt  
gewordenen Urteil aus Juni 2016, dass dies auch dann 
gilt, wenn ein landwirtschaftlicher Einzelunternehmer 
den überwiegenden Teil seiner persönlichen Arbeitskraft  
dafür einsetzt, Dienstleistungen für andere landwirtschaft
liche Betriebe auszuführen.

Im Urteilsfall war strittig, ob die Dienstleistungen, die 
ein jüngerer Landwirt in den Jahren 2004 bis 2009 für 
das landwirtschaftliche Unternehmen seines Vaters  
erbracht hatte, der Regelbesteuerung oder der umsatz
steuerlichen Pauschalierung unterliegen. Der Kläger, 
ein staatlich geprüfter Landwirt, pachtete ab Novem
ber 2004 eine Ackerfläche von seinem Vater, um land

wirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen seines eige
nen landwirtschaftlichen Betriebes anzubauen. Saat und 
Ernte übernahmen vornehmlich beauftragte Lohnun
ternehmen. Aus seinem eigenen Landwirtschaftsbetrieb 
heraus erbrachte der Kläger Dienstleistungen für den  
väterlichen Milchviehbetrieb in einem Umfang von rund 
270 Stunden pro Monat, die monatlich von ihm in Rech
nung gestellt wurden. 

Die Umsätze seines landwirtschaftlichen Unterneh
mens einschließlich der erbrachten Dienstleistungen 
für den Betrieb seines Vaters unterwarf der Kläger der 
pauschalen Durchschnittssatzbesteuerung. Nach einer  
Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Schluss, 
dass zwei gesonderte Betriebe vorlägen, die umsatz
steuerlich unterschiedlich zu behandeln seien: Die 
Umsätze aus dem Verkauf der selbsterzeugten land
wirtschaftlichen Produkte unterlägen der pauschalen 
Durchschnittssatzbesteuerung und die Umsätze aus 
den erbrachten Dienstleistungen der Regelbesteuerung. 

Das FG stimmte dagegen dem Kläger zu und entschied, 
das Tatbestandsmerkmal „im Rahmen eines land und 
forstwirtschaftlichen Betriebes ausgeführte Umsätze“ sei 
erfüllt. Der Kläger ist nämlich ein landwirtschaftlicher 
Erzeuger, der die fraglichen Dienstleistungen mit Hilfe 
seiner Arbeitskraft erbringt. Die erbrachten Dienstleis
tungen dienen wiederum der landwirtschaftlichen Er
zeugertätigkeit im Betrieb seines Vaters. Das Finanzge
richt stellt klar, dass die persönliche Arbeitskraft nicht nur 
die eigene Arbeitskraft, sondern auch die seines Betrie
bes umfasst. Dienstleistungen zur landwirtschaftlichen 
Erzeugung sind nur dann von der umsatzsteuerlichen 
Pauschalregelung ausgenommen, wenn der landwirt
schaftliche Erzeuger für diese Dienstleistungen betriebs
fremde Arbeitskräfte und betriebsfremde Ausrüstungs
gegenstände verwendet. 

Die von der Finanzverwaltung beantragte Revi sion  
wurde zugelassen und ist nunmehr beim Bundes
finanzhof anhängig. 

Arbeitsleistungen für andere landwirtschaftliche Betriebe
Umsatzsteuerpauschalierung bei Dienstleistungen
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Land & Wirtschaft hatte in Ausgabe 1/2017 ausführlich 
über die Gesetzesneuregelung zur Einführung einer 
Nivellierung zeitlicher Schwankungen land und forst
wirtschaftlicher Einkünfte berichtet. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass das Gesetz zwar offiziell im Bundes
gesetzblatt verkündet worden ist, die Neuregelungen aber 
erst dann wirksam werden können, wenn die Kommission  
der Europäischen Union festgestellt hat, dass die deut
sche Gesetzesregelung EUrechtskonform ist. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schrei
ben aus Juli 2017 darauf hingewiesen, dass der erforder
liche Beschluss der EUKommission noch aussteht und 
daher alle unter die Neuregelung fallenden Einkom
mensteuerbescheide 2016 zunächst ohne Anwendung 
der Tarifglättung veranlagt werden. Die betroffenen 
Steuer bescheide werden aber allesamt unter Nachprü
fungsvorbehalt gestellt, sodass im Falle einer Zustim
mung der EUKommission eine nachträgliche Korrektur 
der Einkommensteuerbescheide erfolgen kann.

Auch bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe von Land &  
Wirtschaft lag die Verlautbarung der EUKommission 
noch nicht vor. 

Entscheidung der EU zur Einkommens- und 
Steuerglättung für Land- und Forstwirte steht 
noch aus

Steuerglättung Mit Urteil aus Juli 2014 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass für selbstfahrende Futtermischwagen 
KfzSteuerpflicht besteht. Durch den Einsatz von Berufs 
und Wirtschaftsverbänden wurde dies nun zugunsten der 
Landwirte ab 2018 wieder geändert.

Die Entscheidung des BFH sorgte 2014 für viel Unverständ
nis bei Landwirten: Nach Ansicht des BFH erfüllen selbst
fahrende Futtermischwagen 
nicht die Vorraussetzun
gen für landwirtschaftliche 
Sonderfahrzeuge im Sinn 
des Kraftfahrzeug gesetzes 
(KraftStG). Die Richter be
gründeten ihre Entschei
dung damit, dass das Gesetz 
für die KfzSteuerbefreiung 
einen ausschließlichen Ein
satz in der land und Forst
wirtschaft verlange. Da ein 
selbstfahrender Futtermischwagen auch im Bereich der ge
werblichen Tierhaltung eingesetzt werden könnte, fehlte ih
nen die notwendige Einschränkung des Einsatzbereiches.

Verschiedene Berufs und Wirtschaftsverbände, insbe
sondere der Bauernverband, bemühten sich im Nachgang 

zur der oben genannten BFHRechtsprechung, wieder  
eine Steuerbefreiung zu erreichen – mit Erfolg! Sie ergibt 
sich zukünftig aus der Änderung der Fahrzeugzulassungs
verordnung (FZV). Gemäß KraftStG sind Fahrzeuge, die 
von der Zulassungspflicht nach der FZV ausgenommen 
sind, auch von der Besteuerung nach dem KraftStG aus
genommen. Zukünftig wird bei den selbstfahrenden Ar
beitsmaschinen, die zulassungs und damit kraftfahr

zeugsteuerbefreit sind, 
eine Erweiterung ein
gefügt: Unter den Be
griff der selbstfahrenden 
Arbeits maschinen fallen  
zukünftig auch Futter
mischwagen mit einer 
bauartbe dingten Höchst
geschwindigkeit von nicht 
mehr als 25  Kilo meter 
pro  Stunde. Begründet 
wurde diese Änderung 

dadurch, dass selbstfahrende Futtermischwagen nicht zum 
Transport von Gütern, sondern in erster Linie zur Nutzung 
im Umfeld von landwirtschaftlichen Betrieben konzipiert 
sind. Damit sind diese Maschinen ab dem Jahr 2018 zulas
sungsfrei und auch von der Kfz Steuer befreit. 

Keine Kfz- Steuer für Futtermischwagen
Bemühungen der Berufsverbände erfolgreich

Steuerliche Bewertung von Wärmeentnahmen
Bedeutsames Urteil für Biogasanlagen und Blockheizkraftwerke

Die Verwendung von Wärme aus einem betrieblichen 
Blockheizkraftwerk zur Beheizung des privat genutzten 
Wohnhauses ist eine steuerliche Entnahme und führt zu 
einer Gewinnerhöhung. Hinsichtlich des Wertansatzes  
dieser Nutzungsentnahme bestehen oftmals erhebliche 
Auffassungsunterschiede zwischen den Anlagenbetreibern 
und der Finanzverwaltung. Das Finanzgericht Baden 
Württemberg (FG) hat mit aktuellem Urteil aus Mai 2017  
entschieden, dass sich der Wert an dem Preis orientieren 
kann, zu dem Wärme an Dritte gegen Entgelt geliefert wird. 
Damit widerspricht das FG zugunsten der Anlagenbetrei
ber der bisherigen restriktiven Auffassung der Finanz
verwaltung.

Im Urteilsfall betrieben Eheleute in der Rechtsform einer 
GbR eine Biogasanlage nebst angeschlossenem Block
heizkraftwerk. Zu Strom verwertet wurde überwiegend 
die im landwirtschaftlichen Betrieb des Ehemannes  
anfallende Gülle. Der Strom wurde vollständig ent
geltlich in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die 
im Blockheizkraftwerk anfallende Wärme wurde zum 

Teil zur Beheizung des privaten Wohnhauses genutzt 
und zum Teil an den Cousin eines Gesellschafters zum  
Beheizen dessen Wohnhauses verkauft. Im Rahmen der 
Gewinnermittlung der GbR wurde für die Wärmenut
zung zu privaten Zwecken der Gesellschafter ein Entnah
mewert von 600 Euro im Jahr 2013 und von 900 Euro  
im Jahr 2014 angesetzt. Berücksichtigt wurde hierbei der 
dem Cousin des Gesellschafters in Rechnung gestellte  
Wert je Kilowattstunde. Im Rahmen einer Betriebsprü
fung erhöhte das Finanzamt unter Berücksichtigung 
des bundesweit einheitlichen durchschnittlichen Fern
wärmepreises den Wert für 2013 um 2.189 Euro und für 
2014 um 2.310 Euro. 

In seiner Entscheidung gelangte das FG zu dem  
Ergebnis, dass die Nutzungsentnahme zum Teilwert im 
Streitfall mit dem Wert zu berücksichtigen ist, zu dem die 
GbR die Wärme an den weiteren angeschlossenen Haus
halt des Cousins verkauft. Im Rahmen des Klagever
fahrens wurde die Preisfindung erläutert und dargelegt, 
dass als Verkaufspreis gegenüber dem Cousin ein Preis 
zugrunde gelegt wurde, den auch andere Empfänger  

im Umkreis der Biogasanlage bezahlen würden. Es wur
den beispielhaft Verträge weiterer Biogasanlagen aus der 
Umgebung vorgelegt. Nach den Feststellungen des FG 
liegt der vom Cousin des Gesellschafters vereinnahmte 
Preis für die Lieferung von Abwärme aus Biogasanlagen  
im Rahmen des regional Üblichen. Für den Ansatz der 
Finanzverwaltung in Form des durchschnittlichen Fern
wärmepreises gibt es nach den Ausführungen des FG  
keine gesetzliche Grundlage. 

Die Finanzverwaltung hat gegen das FGUrteil  
Revision eingelegt, die nunmehr beim Bundesfinanzhof 
anhängig ist. Land & Wirtschaft wird über die Rechts
entwicklung zu dieser Streitfrage weiter berichten. 

Wenn Sie von der oben dargestellten Rechtsfrage direkt 
oder in einem ähnlichen Fall betroffen sind, sollten die 
entsprechenden Steuerbescheide weiterhin offen gehalten 
werden, um von einer eventuellen für Sie günstigen Recht
sprechung des BFH in Zukunft profitieren zu können. 

Unser Rat:
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Vielfach bekommen ehrenamtlich Tätige, wie zum Bei
spiel Vorstände von Vereinen oder berufsständischen 
Einrichtungen, für ihren Einsatz pauschale Aufwands
entschädigungen. Ehrenamtliche Tätigkeiten wurden 
nun durch ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) aus 
August 2017 gestärkt. Ehrenämter sind demnach grund
sätzlich von der gesetzlichen Sozialversicherung befreit 

– auch dann, wenn dem Ehrenamtler für seine Tätigkeit 
eine angemessene pauschale Aufwandsentschädigung 
gewährt wird. Dabei ist es unschädlich, wenn mit dem 
Ehrenamt unmittelbar Verwaltungsaufgaben verbunden 
sind, die der Ehrenamtler wahrnehmen muss. Im Gegen
satz zu beitragspflichtigen, erwerbsorientierten Beschäfti
gungsverhältnissen werden durch Ehrenämter ideelle und  
gemeinnützige Zwecke verfolgt. 

Stärkung des 
Ehren amtes
Keine Sozialversicherungspflicht für ehren-
amtlich Tätige

Grundsätzlich benötigen sowohl Land und Forstwirte als 
auch landwirtschaftliche Lohnunternehmer eine Erlaub
nis nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), wenn sie 
für Andere Transportleistungen erbringen. Für die Er
laubnis nach dem GüKG muss unter anderem eine kosten
pflichtige Fachkundeprüfung vor der Industrie und Han
delskammer abgelegt werden. Eine Erlaubnis ist nur dann 
nicht erforderlich, wenn land und forstwirtschaftliche Er
zeugnisse oder Bedarfsgüter für eigenbetriebliche Zwecke 
befördert oder für andere Betriebe unentgeltlich im Rah
men einer Nachbarschaftshilfe durchführt werden. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann ein Landwirt auch er
laubnisfrei Milchprodukte befördern oder Transporte im 
Rahmen eines Maschinenringes vornehmen. 

Aufgrund einer speziellen Verwaltungsanweisung des 
Bundesamtes für Güterverkehr wird es bisher nicht bean
standet, wenn für Transportleistungen, die im Vorfeld oder 
im Nachgang von Arbeitsleistungen für land und forst
wirtschaftliche Betriebe erfolgen, keine Erlaubnis vorge
legt werden konnte. Dies gilt zum Beispiel, wenn ein Loh
nunternehmer für einen Landwirt Getreide drischt und 
danach abtransportiert. Das Bundesministerium für Ver
kehr hat nun entschieden, diese Kulanzregelung um ein 
weiteres Jahr bis zum 31. Mai 2018 zu verlängern.

Nach vorliegenden Pressemitteilungen beabsichtigt das 
Bundesministerium für Verkehr eine dauerhaft gültige 
Ausnahmeregelung zu erarbeiten, nach der für land und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer bauartbeding
ten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h keine Erlaubnis 
im Sinne des GüKG benötigt wird. 

Kulanzregelung um 
ein Jahr verlängert
Gütertransporte in der Landwirtschaft

Aufgrund einer EURichtlinie ist Ende Juni 2017 das 
neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Es soll 
dazu dienen, Geldwäsche zu verhindern und Terroris
musfinanzierungen aufzudecken. Hierzu wird ein elek
tronisches Transparenzregister eingeführt, in dem An
gaben über die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten 
bei juristischen Personen des Privatrechts (AG, GmbH,  
e.V., eG etc.) und bei eingetragenen Personengesellschaf
ten (OHG, KG, PartGG etc.) hinterlegt werden. Da  
eine GbR nicht eintragungsfähig ist, fällt diese Rechtsform 
nicht unter die Vorschriften zum neuen Transparenz
register. Auf die speziellen Regelungen für Stiftun gen 
und andere besondere Rechtsgestaltungen wird im  
Folgenden nicht eingegangen.

Als wirtschaftlich Berechtigte gelten nur natürliche Per
sonen, die an den betroffenen juristischen Personen und 
Personengesellschaften unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25 Prozent der Kapitalanteile halten, mehr als 25 Pro
zent der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleich
bare Weise, zum Beispiel durch Treuhandverhältnisse 
oder Stimmbindungsvereinbarungen, Kontrolle ausüben. 

Das Transparenzregister soll den Vornamen und Nach
namen, das Geburtsdatum, den Wohnort und die Staats
angehörigkeit des wirtschaftlich Berechtigten enthalten 
sowie Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen 
Interesses. Bei juristischen Personen und bei eingetrage
nen Personengesellschaften sind dies insbesondere Anga
ben über die Höhe der Kapitalanteile oder der Stimmrech
te, aber auch Anga ben darüber, wie Kontrolle auf sonstige 
Weise ausgeübt wird. Auch die Funktion des gesetzli
chen Vertreters beziehungsweise des geschäftsführenden  
Gesellschafters oder Partners werden festgehalten. 

Die Mitteilungen an das Transparenzregister müssen 
erstmals bis zum 1. Oktober 2017 erfolgen. Verantwort

lich für die Meldungen sind die Vorstände beziehungs
weise Geschäftsführer als Vertre tungs organe der Gesell
schaften. Sie haben die oben genannten Angaben zu den 
wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, 
auf dem aktuellen Stand zu halten und der registerfüh
renden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Die wirtschaft
lich Berechtigten sind deshalb angehalten, die Gesell
schaften, an denen sie beteiligt sind, über Änderungen 
zu informieren. Zwar bestehen keine Nachforschungs
pflichten zu den erforderlichen Angaben. Da jedoch Ver
stöße gegen die Meldepflicht als Ordnungswidrigkei
ten gelten und mit hohen Bußgeldern und öffentlicher  
Bekanntmachung geahndet werden können, sind die 
Vertretungsorgane der betroffenen Gesellschaften bereits 
vor diesem Hintergrund gezwun gen, die notwendigen  
Informationen einzuholen und zu melden. 

Die Meldepflicht gegenüber dem Transparenz register 
gilt dagegen als bereits erfüllt, wenn die erforderlichen 
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten über das Han
dels, Genossenschafts, Vereins oder Unternehmens
register elektronisch abrufbar sind. Mitteilungen an das 
Transparenzregister sind also nur insoweit erforderlich, 
wie die geforderten Angaben aus den genannten Regis
tern nicht bereits elektronisch zur Verfügung stehen. 
Dies betrifft zum Beispiel vertrag liche Vereinbarungen 
über Stimmrechtsabweichungen, Treuhandschaften, 
atypisch stille Gesellschaften oder Nießbrauch an Ge
schäftsanteilen. Es sind auch Mitteilungen zu machen, 
wenn die eingetragene Haftsumme einer Kommandit
gesellschaft ein anderes Beteiligungsverhältnis angibt 
als die vertraglich vereinbarten Kapitalanteile an der KG. 

Es ist nicht jedem gestattet, Einsicht in das Trans
parenzregister zu nehmen. Nur im Gesetz genannte  
Behörden und Personen mit berechtigtem Interesse  
dürfen darauf zugreifen. 

Pflichtangaben gegen Geldwäsche
Neue Meldepflichten für Geschäftsführer und Vorstände
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Betriebsrenten sind bisher überwiegend in größeren  
Unternehmen von Bedeutung. Die Politik möchte diese  
Altersvorsorgeform verstärkt auch in mittleren und kleinen 
Unternehmen etablieren. Nach Zustimmung des Bundes
rats ist Anfang Juli 2017 das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
(BRSG) zustande gekommen und wird am 1. Januar 2018 
in Kraft treten.

Sozialpartnermodell
Der arbeitsrechtliche Kern des BRSG besteht in dem 
sogenannten Sozialpartnermodell oder der Sozial-
partnerrente. In diesem Teil wird das Betriebsren-
tengesetz (BetrAVG) in der Weise geändert, dass 
neben den bisherigen Zusageformen die sogenann-
te reine Beitragszusage hinzugefügt wird. Derzeit 
kann beispielsweise der Arbeitgeber eine feste mo-
natliche Leistung ab dem 67. Lebensjahr zusagen. Die 
Betriebsrentenleistungen sind entweder beim Ar-
beitgeber einklagbar oder enthalten eine Mindest-
leistungsverpflichtung. Bei einer reinen Beitragszu-
sage muss der Arbeitgeber zwar für die Zahlung der 
zugesagten Beiträge an die Versorgungseinrichtung 
einstehen, nicht jedoch für die Höhe der Leistung, die 
später aus der Versorgungseinrichtung gezahlt wird. 
Der Arbeitgeber kann Leistungen an eine Pensions-
kasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversi-
cherung zahlen. Die Versorgungseinrichtungen dür-
fen selbst keine Garantieleistungen versprechen. Den 
Versorgungsanwärtern wird jährlich die Höhe der 
erreichten Anwartschaft und die Höhe der sich aus 
diesem Kapital ergebenden lebenslangen Rente mit-
geteilt, verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis, 
dass diese Beträge nicht garantiert sind. 

Bei der Entgeltumwandlung fließt der größte Teil 
der Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers 
in die Betriebsrente des Arbeitnehmers. Arbeitgeber 
müssen künftig bei einer Entgeltumwandlung nach 
dem Sozialpartnermodell die von ihnen ersparten 
Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 15 Prozent 
als Arbeitgeberzuschuss an den Versorgungsträger  
weiterleiten, es sei denn, die Einsparung bei der  
Sozialversicherung ist geringer.

Zulagen 
Neben dem Sozialpartnermodell gibt es steuerrecht-
liche Neuerungen bei der betrieblichen Altersver-
sorgung. Da Geringverdiener besonders von den  
Zulagen profitieren, wird die Grundzulage von der-
zeit 154 Euro ab dem Beitragsjahr 2018 auf 175 Euro  
erhöht. Das Verwaltungsverfahren soll gestrafft wer-
den, indem bis zum Ende des zweiten auf die Ermitt-
lung der Zulage folgenden Jahres geprüft wird, ob 

eine Rückforderung erfolgen muss. Bisher konnten 
die ganz oder teilweise zu Unrecht ausgezahlten Zu-
lagen in Einzelfällen für einen Zeitraum von bis zu 
sieben Jahren zurückgefordert werden. 

Wohnriester
Wird eine Wohnung steuerlich durch eine Riester-
rente gefördert, ist bisher eine Aufgabe der Selbstnut-
zung dieser Wohnung schädlich. Das Wohnförder-
konto wird aufgelöst und die darin erfassten Beträge 
galten als Leistungen aus einem Altersvorsorgever-
trag, selbst wenn der Zulageberechtigte die Selbst-
nutzung wieder aufnimmt. Zukünftig kann die so-
fortige Auflösung des Wohnförderkontos verhindert 
werden, wenn eine Selbstnutzung innerhalb von fünf 
Jahren wieder erfolgen soll und die Absicht ebenso 
wie der Zeitpunkt in der Ansparphase des Altersvor-
sorgevertrages dem Anbieter mitgeteilt wird. 

Verbesserung bei bisherigen Renten
Ab 2018 gibt es Verbesserungen bei der steuerlichen 
Behandlung einer Abfindung von Kleinbetragsrenten. 
Eine Kleinbetragsrente liegt vor, wenn der monat-
liche Leistungsbetrag bei gleichmäßiger Verteilung 
des gesamten, zu Beginn der Auszahlungsphase zur 
Verfügung stehenden Kapitals ein Prozent der mo-
natlichen Bezugsgröße nach Sozialversicherungs-
gesetz (SGB IV) nicht überschreitet. Im Jahr 2017 
ist dies der Fall, wenn der monatliche Rentenbetrag 
29,75 Euro oder weniger beträgt. Zukünftig wird 
auf Abfindungszahlungen von Kleinbetragsrenten 
die einkommensteuerliche Tarifermäßigung von  
Gesetzes wegen angewendet. 

Befreiung von der Beitragspflicht
Betriebsrenten unterliegen oftmals in doppelter  
Weise der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, wenn zum einen in der Anspar-
phase die Beiträge aus verbeitragtem Einkommen 
gezahlt werden und zum anderen in der Auszah-
lungsphase Krankenversicherungspflicht besteht. 
Zukünftig sollen zumindest Altersleistungen aus der 
betrieblichen Riesterrente von der Beitragspflicht in 
der Auszahlungsphase befreit werden. 

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung wird die Anrechenbarkeit von Altersleis-
tungen neu geregelt, um einen breiteren Anreiz für 
diese Absicherungsmöglichkeiten zu bieten. 

Steuerliche Vergünstigungen in der Ansparphase
Laufende Beiträge zur kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung sind bisher bis zu vier Prozent der 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Ren-
tenversicherung steuerfrei. Dieser Betrag erhöht sich 
derzeit noch um 1.800 Euro, wenn die Beiträge auf-
grund einer Versorgungszusage nach dem 31. De-
zember 2004 erteilt wurden. Die prozentuale Grenze 
wird einheitlich auf acht Prozent der Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversich-
erung (BBG-West) für alle Zusagen angehoben. Der 
Erhöhungsbetrag von 1.800 Euro wird allerdings 
ab 2018 gestrichen. In der Sozialversicherung blei-
ben die entsprechenden Beiträge weiterhin nur bis 
vier Prozent der BBG-West sozialversicherungsfrei. 
Entsprechend angepasst wird die Pauschalbesteu-
erung. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses kön-
nen zukünftig auch Abfindungen, die in diesem 
Zusammenhang geleistet werden, zu einem höhe-
ren Betrag als bisher steuerfrei zum Aufbau einer  
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung  
genutzt werden. Auch für ruhende Arbeitsverhält-
nisse können ab 2018 Nachzahlungen von Beiträ-
gen an kapitalgedeckte Altersversorgungseinrich-
tungen steuerfrei bis zur Höhe von acht Prozent der 
BBG-West pro Kalenderjahr für maximal zehn Jahre  
geleistet werden. 

Neues Förderbetragsmodell für Geringverdiener
Es wird ein neues Fördermodell für Geringverdie-
ner eingeführt, um auch bei dieser Personengruppe  
die Akzeptanz der Altersvorsorge zu verbessern. Die 
Grundvoraussetzungen entsprechen den Voraus-
setzungen für die Steuerfreiheit der sogenannten 
Riesterförderung. Die Leistungen müssen in einem 
ersten Dienstverhältnis gezahlt werden, sodass Ar-
beitnehmer mit der Steuerklasse VI nicht begüns-
tigt sind. Als sogenannte Geringverdiener in die-
sem Sinne gelten Arbeitnehmer, deren laufender 
Bruttoarbeitslohn im Zeitpunkt der Beitragsleis-
tung nicht mehr als 2.200 Euro monatlich beträgt. 
Bei diesem Modell ist eine Gehaltsumwandlung aus-
geschlossen. Der Arbeitgeber muss für die Inan-
spruchnahme der Förderung zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn einen Beitrag zu einer 
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung für 
den Arbeitnehmer leisten. Der Arbeitgeberbeitrag 
muss mindestens 240 Euro jährlich betragen und 
wird bis zu einem Betrag von 480 Euro jährlich mit 
30 Prozent gefördert. Der zusätzliche Arbeitgeber-
beitrag ist jährlich im Rahmen der Gesamt-Höchst-
grenze von vier Prozent der BBG-West steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Die späteren Versorgungs-
leistungen sind voll steuerpflichtig. 

Neu ab 2018: Betriebsrentenstärkungsgesetz
Neue Betriebsrentenmodelle auch für kleinere und mittlere Unternehmen
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Überweisung

Einkommensteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer
11.12. 14.12.

Körperschaftsteuer

Umsatzsteuer

10.10. 13.10.

10.11. 13.11.

11.12. 14.12.

Lohnsteuer 10.10. 13.10.

Kirchensteuer 10.11. 13.11.

Solidaritätszuschlag 11.12. 14.12.

Gewerbesteuer 15.11. 20.11.

Grundsteuer 15.11. 20.11.

Steuertermine Oktober bis Dezember 2017

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als erfolgt gilt.
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Zitat
Wer immer „Ja“ sagt, 
macht Umsatz.
Wer auch mal „Nein“ 
sagt, macht Gewinn!

Verfasser Unbekannt

In Ausgabe 4/2014 hatte Land & Wirtschaft darüber  
berichtet, dass der Bundesgerichtshof (BGH) vorformu
lierte Vertragsklauseln über laufzeitunabhängige Bearbei
tungsgebühren in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) bei Darlehensverträgen für unwirksam erklärt hat. 
Nun hat der BGH in zwei Urteilen aus Juli 2017 über die 
Wirksamkeit entsprechender Vertragsklauseln in Darle
hensverträgen mit Unternehmen entschieden.

Auch in Darlehensverträgen mit Unternehmen sind  
vorformulierte Vertragsklauseln über laufzeitunab
hängige Bankbearbeitungsentgelte nach Auffassung 
des BGH unwirksam. Hier sind die Richter ebenfalls 
der Auffassung, dass zusätzliche Gebühren mit wesent
lichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen zu 
Darlehensverträgen unvereinbar sind. Das Gesetz sieht 
als Entgelt für ein Darlehen die geschuldeten Zinsen  
vor, welche laufzeitabhängig sind. Dass eine Darlehens
summe zur Verfügung gestellt oder ein Darlehensan
trag bearbeitet wird, ist dagegen nach Auffassung des 
BGH nicht gesondert vergütungsfähig. Die Regelung 
über laufzeitunabhängige Bearbeitungsentgelte in den 
AGB benachteiligt die Darlehensnehmer demnach  
unangemessen. 

Betroffene Unternehmer haben deshalb einen An
spruch auf Rückerstattung der gezahlten Bearbeitungs
entgelte. Dieser Anspruch verjährt drei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat. Das 
bedeutet: Für laufzeitunabhängige Bearbeitungs entgelte, 
die im Jahre 2014 gezahlt wurden, verjähren Erstattungs
ansprüche zum 31. Dezember 2017. 

Bearbeitungsent-
gelte unzulässig
Zusätzliche Gebühren auch bei Darlehens-
verträgen mit Unternehmen nicht erlaubt

Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband hat 
seine Satzung redaktionell überarbeitet und aktuali
siert. Der Delegiertenausschuss ist den Vorschlägen des 
Vorstandes und der Geschäftsführung gefolgt und hat 
in seiner Sitzung im Januar 2017 die neue Satzung be
schlossen. Im Juni 2017 wurde die überarbeitete Satzung 
auch vom Innenministerium SchleswigHolstein geneh
migt. Die aktuelle Fassung kann im Mitgliederbereich  
der Webseite unter www.lbvnet.de/Publikationen, von 
Ihrer Bezirksstelle oder der Hauptgeschäftsstelle in Kiel 
abgerufen/angefordert werden. 

In eigener Sache
Satzung überarbeitet

Die Tiersonderbeihilfenverordnung (TierSoBeihV) bot 
Milch und Fleischerzeuger in den Jahren 2015 und 2016 
die Möglichkeit, bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) eine Direktbeihilfe zur Liquiditäts
sicherung zu beantragen. Die Beihilfe wurde als Zinszu
schuss zu einem neuen Bankdarlehen mit einer Laufzeit von 
42 bis 72 Monaten gewährt. Der Zuwendungsempfänger  
hat einige Formalitäten zu beachten, damit die BLE die  
Zahlung nicht ganz oder teilweise zurückfordert.

Der Zuwendungsempfänger muss binnen eines Mo
nats nach Ablauf der regulären Laufzeit die Beendigung  
eines Darlehensvertrages der BLE schriftlich mitteilen 
und eine Bankbestätigung beilegen. Kommt er dieser  
Pflicht auch nach erfolgter Aufforderung durch die 
BLE nicht nach, so ist der gewährte Zuschuss insge
samt zurückzuzahlen. Wird das Darlehen vor Ablauf 
des 42. Monats der Darlehenslaufzeit beendet oder auf 
einen Dritten übertragen, ist der Zuschuss anteilig im 
Verhältnis zur kürzeren Darlehenslaufzeit zurückzuer
statten. Eine vorzeitige Beendigung oder Verlängerung 
des Darlehens ist der BLE innerhalb von zehn Werkta
gen nach Vertragsänderung schriftlich mitzuteilen, da 
ansonsten ebenfalls der gesamte Zuschuss zurückzu

erstatten ist. Auch eine Verlängerung der Darlehens
laufzeit auf mehr als 72 Monate hat eine volle Rückzah
lung des Zuschusses zur Folge. 

Wird das Darlehen zusammen mit dem Tierhaltungs
betrieb des Zuwendungsempfängers von einer anderen 
Person übernommen, zum Beispiel im Wege der vorweg
genommenen Erbfolge, tritt der Übernehmer in die sich 
aus der TierSoBeihV ergebenden Rechte und Pflichten 
ein. Dafür ist es erforderlich, dass der ursprüngliche An
tragsteller den Übergang des Darlehensvertrages und des 
Tierhaltungsbetriebes unter Beifügung entsprechender 
Nachweise der BLE binnen eines Monats nach Übergang 
des Darlehensvertrages schriftlich mitteilt. Dieser Mittei
lung ist eine Erklärung des Übernehmers beizufügen, in 
der dieser bestätigt, dass er über seine Rechte und Pflich
ten nach der TierSoBeihV unterrichtet wurde. Insbeson
dere gilt dies für die Nachweis, Aufbewahrungs, Mittei
lungs, Duldungs und Mitwirkungspflichten sowie die 
Überwachungsbestimmungen. Der Übernehmer muss 
den Übergang der Beihilfe bei der BLE auf sich beantra
gen. Kommen sowohl der Antragsteller als auch der Über
nehmer ihren Mitteilungs/Antragspflichten nicht inner
halb der Monatsfrist ab Übergang des Darlehensvertrages 
nach, ist der Zuschuss komplett zurückzuerstatten. 

Tiersonderbeihilfen
Formalitäten beachten – Änderungen melden!
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